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Stellungnahme 

des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Postrechts (PostModG1) 

 

1. Vorbemerkung 

Die Ressortabstimmung des PostModG war mit einer Stellungnahmefrist von unter 

2 Wochen für den ersten Referentenentwurf und einer 3-tägigen Frist über das Wo-

chenende zur Stellungnahme zum überarbeiteten Referentenentwurf sehr knapp 

bemessen, zumal sie lediglich damit begründet wurde, dass das Gesetz in die Kabi-

nettssitzung am 20. Dezember 2023 eingebracht werden sollte. Auch wenn ich 

meine wichtigsten Anmerkungen vorbringen konnte, war mir eine umfassende Prü-

fung des Entwurfs so nicht möglich. Solche Fristsetzungen erschweren das Errei-

chen guter, widerspruchsfreier, grundrechtskonformer und digital-optimierter Re-

gelungen. Vor allem gab es bei diesem Gesetz keine äußeren Anlässe, die solche 

Fristsetzungen notwendig gemacht hätten. 

 

2. Zu § 13 Abs. 3 Postgesetz-neu (PostG-neu) 

Nach § 13 Abs. 1 PostG-neu ist grundsätzlich vorgesehen, dass alle Postdienstleister 

Paketsendungen an der Haustüre an den Empfänger bzw. an einen Ersatzempfän-

ger (Nachbarn) zustellen müssen. Auch bekommt der Empfänger nach § 13 Abs. 1 

S. 1 2. Hs., Abs. 2 PostG-neu diverse Möglichkeiten, andere Zustellmöglichkeiten 

einzurichten. Ist dem Postdienstleister eine Zustellung jedoch nicht möglich, kann 

er die Sendung an einen „Hinterlegungsort“ verbringen. Hierrüber muss der  

Empfänger unterrichtet und zur Abholung binnen 7 Werktagen aufgefordert wer-

den. 

 

Da der Hinterlegungsort vom Gesetz nicht näher definiert wird, ist den Unterneh-

men auch möglich, die Sendungen zur Zustellung in eine automatisierte Station zu 

verbringen. Diese können überwiegend nur noch per Smartphone via App bedient 
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werden und verfügen zunehmend darüber hinaus nicht mehr über ein Display, so-

dass die Bedienung vollständig per Smartphone erfolgen muss. Dies führt zu  

erheblichen zusätzlichen Datenverarbeitungen durch Postdienstleister und Dritte, 

die grundsätzlich für die Zustellung von Paketen nicht notwendig sind. Dies läuft 

dem Grundsatz der Datenminimierung aus Art. 5 Abs. 1 lit. c) Datenschutzgrundver-

ordnung (DSGVO) zuwider. Dazu kommt, dass entsprechende Apps für Smartpho-

nes regelmäßig nur über sog. App Stores angeboten werden, für die eine vorherige 

Registrierung bei diesen Anbietern (Google/Apple) notwendig ist. 

 

Zwar wurde u.a. als Reaktion auf meine Kritik zum Referentenentwurf in das Gesetz 

aufgenommen, dass Bürgerinnen und Bürger einer solchen Zustellung durch Einle-

gung der Sendung in automatisierte Stationen, die nur mit eigenen technischen Ge-

räten des Empfängers genutzt werden können, einmalig oder für die Zukunft wider-

sprechen und damit eine zusätzliche Datenverarbeitung durch die Nutzung einer 

App o.ä. vermeiden können. Hierdurch stellen sich aber neue Probleme. Insbeson-

dere ist unklar, wie ein solcher Widerspruch technisch und praktisch durchgeführt 

werden kann oder wird. Mit großer Wahrscheinlichkeit muss zur Umsetzung eine 

Datenbank bei unterschiedlichen Postdienstleistungsunternehmen aufgebaut wer-

den, die nur dem Zweck dient, Widersprüche gegen solche Zustellungen zu verwal-

ten. Dies widerspricht ebenfalls in erheblichem Maße dem Prinzip der Datenspar-

samkeit und ist auch hier zur Erbringung von Postdienstleistungen nicht erforder-

lich. 

 

Es ist unverständlich, warum einerseits in § 17 PostG-neu festgelegt wird, dass au-

tomatisierte Stationen, die Postfilialen des Univeraldienstbetreibers ersetzen, barri-

erefrei und ohne eigene technische Geräte nutzbar sein müssen. Andererseits wird 

dies jedoch nicht für die reine Zustellung von Paketsendungen vorgeschrieben, son-

dern eine Widerspruchslösung gewählt, die nicht notwendige Datenverarbeitungen 

nach sich zieht. Zumindest der Universaldienstbetreiber sollte entsprechend 

Art. 87f Abs. 1 Grundgesetz verpflichtet werden, für Bürgerinnen und Bürger einen 

barrierefreien Zugang ohne Nutzung eigener technischer Geräte zu allen Post-

dienstleistungen zu ermöglichen. 
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3. Zu § 93 Abs. 1 Postgesetz-neu (PostG-neu) 

Nach § 93 Abs. 1 Satz 1 PostG-neu soll in der Bundesnetzagentur eine „Data Unit“ 

aufgebaut werden, also eine Datenbank, die es ermöglichen soll, aufgrund speziel-

ler gesetzlicher Ermächtigungsgrundlagen erhobene Daten Behörden übergreifend 

auszuwerten und zu nutzen.  

 

Ich habe in der Beratung zum Referentenentwurf bereits darauf hingewiesen, dass 

sich eine solche Verarbeitung –soweit sie personenbezogene Daten betrifft- an § 23 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) messen muss. Dies dürfte als lex specialis heran-

zuziehen sein, wenn eine zweckändernde Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten erfolgen soll. 

 

Die Begründung des Gesetzesentwurfs führt hierzu lediglich aus, dass so Doppeler-

hebungen von verschiedenen Aufsichtsbereichen vermieden würden, wenn die Da-

ten schon vorlägen. Die Datenbank diene demnach der „effizienteren Wahrneh-

mung von Regulierungsaufgaben“. Die Ausführungen in der Gesetzesbegründung 

geben keinen Aufschluss darüber, warum der Aufbau einer zweckübergreifenden 

Datenbank notwendig ist. Auch wird nicht erläutert, inwiefern eine „Auswertung“ 

verschiedener Daten, wie es § 93 Abs. 1 PostG-neu vorsieht, erfolgen muss. Es bleibt 

unklar, ob auch die zweckübergreifende Verarbeitung von Informationen, die für 

Personen nachteilig sein können, von der Norm erfasst werden soll. 

 

Insgesamt ist die recht kurz gehaltene Norm, die Auswirkungen weit über die Post-

regulierung hinaus hat, zu weit und unbestimmt formuliert und sollte präzisiert 

werden.  


